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Beispiel herum, die 1;ich‘t beschäftigt SINd, und die man
einfaceh sıch selbst uüberläßt IStT erst einmal die soz1alısti-
sche Agitation mehr ausgebaut, -haben sıch dıe (jenossen
qut dem Lande erst einmal ordentliıch eingenıstet,
werden 61€e€ auch hlerın ın gleicher Weıse un mıt nıcht
geringeren riolgen dıe . Erfassung der Landkınder, he-
söonders der ınder armerer eute, durchführen W1€e 1n en
Fabrıksorten Was wir -jetzt och als „Unmöglichkeit“
überlegen belächeln, wırd dann todsıcher Wirklichkeit
werden. IDrum nıcht wıeder zuwarten, hıs die andern ihre
Pläne verwirklicht 1aben un WIT sehen mussen, daß auch
ınge möglıch, cdıie WITr für unmöglıch gehalten aben,
sondern rechtzeitig zugreifen und vorbeugen! Idies ist nıcht
hbloß unvergleichlich el  er, sondern auch wen1ıger kost-
spielig als hinterher dıe Schäden Iruherer Sorglosigkeıt
und Opferscheu eheben Wer wirklich Wll, der erreicht
auch WaS, das sehen WITL Just hel der sozialistischen FTr
ziehungsarbeıt. _ Drum zupacken! Es ist eın (slaubens-
SatZz, daß WITr überall Spät kommen muüssen!

Der Fall WLg in römischem Lichte
Von Knor, Pfarrer, Thalfingen.

Eın el Baum MmMaAacC bel seınem naturgemäß
ein oTrOßes (Greräusch, na eın gefeierter Schrıift-
steller,  er Stoife behandelt, welche die Christenseele u1s
tiefste berühren, O1 der höchsten Autorität verurteilt
wIrd, dann ist C ehenso naturgemäß, WENN die LZLehn-
tausende VON Lesern oder Anhängern dieses Mannes NACc
WIE mıt einem Schlage Z uhe kommen. Die einen, die
GefühlvoHen, schauen mıt Bedauern qut den hart be-
troffenen „Meıister‘. S1e hoffen, daß derselbe doch wıeder
zurückfTinde, daß sS1e sich seinen etwa geläuterten
Weisen nd Lehren uch fernerhın erfreuen können.
Andere schauen nıcht so fast qaut den Betroffenen, sS1e
haben ıh un seine er. bisher vielleicht kaum em
Namen ach gekannt S1e hefassen sich Aur miıt em
Kıchter. der en harten Spruch €  n Diese eriınnern he1i-
nahe die große Masse, dıe regelmäßig Tür en auft
offener Straße ergriffenen Unruhestifter Parteıi ergreift
und siıch die Polize1 wendet, auch WE S1e d1e nNAa-
heren Umstände Sar nıcht kennt

Natürlich hınkt dieser Vergleich; er 11l Nur Sagech,
daß die Autorıität, daß der Staatsänwalt ımmer ejnen
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kt hat, als der Verteidiger oder der
Es wırd die TALT- Genüge bekannte F ofdéfung erhoßen»z

daß „„die kirchliche Zensurstelle em Verurteilten und der
katholischen Welt‘ gesagt ıälten, WAS sie als ILG oder Kor-
rekturbedürftig ansehe“ „LEs würde dann niıcht das Kınd mıt
dem ade ausgeschüttet, der Weıizen nıcht mıiıt dem Un-
krau getroffen. ” DIie Erfahrung sagt aber, daß der, welcher
ın solchen Fällen, INn gehobenen un nıcht gehobenen Jısch-
gesellschaften, {ür Kom, TUr die Zensurstelle eintritt, regel-
mäßıg iIns Hintertreffen ommt, weıl eben die Schlag-
worte immer kräftiger nd rascher wiırken, als die Logık,
weıl das Anhören des Sachverhaltes vıiel Geduld Cr
ordert und on Vorurteillen efangen ist, chie man
sonst eım Gegner doch mıßlıch empfindet,

Lesen WITr deshalb wenigstens einmal mit möglichster
unNne un Unbefangenheit, as dıe römiıschen Stellen
ber obıge Forderung ım allgemeinen denken un W1€e sıch
1N specıe der all Wiıttig tatsächlich zugetragen hat
MuLC  1€ indes erfolgte Heirat Wittigs ist hinlänglich dar-
getan, daß es diesem nıcht 1n allweg darum Lun Wal,
der Wahrheıit, em geknechteten Gewissen freıe Bahn
SCcCHatien Dieser Aufsatz ist ber schon vor der erfolgten
eiırat geschrıeben. rden, da che HE vıeler nochgehalten

Die ekannte Monatsschrift „Roma aeternä“ gıbt
in Heitt 9/10, ahrg., „Bemerkungen über Indizterung
DON Büchern Urec  as Heilige Ojfftzium”. Fs heißt da
zunächst mehr allgemeın, daß Man der ırche N1C ein
eC verweigern könne, das die Vertreter der weltlichen
ewalten immer ausgeübt en und och ausüben. Wohl
alle Staaten gehen solche Veröffentlichungen OT
welche ihre Konstitution, ıhre rechtmäßige Reglerung und
die öffentliche ora untergraben. on das Römische
Recht welst darau{f hın, indem C VOIl Büchern un Werken
„improbatae lection1s” spricht (Digest. } 1 vgl auch
das (‚esetz ZU chutze : der deut$chen ' Republik„‚undydess,en Anwendung).

Wenn der ırche Nnun dieses sozusaQen natüfliche
Recht auch zugestanden WIrd, wirft MNan doch diıe
Frage auf „5ind die ZUr rüfung e21NnNes Werkes bestimmten
Organe diesem Amlte gewachsen ? as Lehram der ırche
ist doch eLwas: Danz anderes., als die römısche Kurile.“
Dieser Einwand wurde schon a  er und ältester Ze1tggmacht». ;



Quesnel _léieidé}é_ ihn 1n die scharfén W9rte: „Was
sınd das für TLeute! Die meisten Kardinäle und römischen
Theologen verstehen überhaupt nıiıchts . Febronius
meıinte: „‚Man hat niıcht die Gewißheit, daß die Konsultoren be1ı der Prüfung der Bücher jene orgfalt a
wenden, die der TNS der Sache erfordert, und daß keine
ungeordnete Leidenschaft sıch einschleicht.“ Die SchülerWicliffs klagten nach dessen Verurteilung: „ die (dıeRichter) verstehen nıcht diıe. Feinheit un ]1eie unseres
evangelischen Meisters.“ SO klagte auch Berengar gegen
ST Bernhard und die Pelagtian en St. Augqstinu5und aps Z0osimus.

Als Benedikt NIV- durch die Apostolische T XONSTIE
tution „Sollicıta provıda"“ dıe Indexkongregation Te-
formieren und wiederherstellen wollte, schrieh er, den
hbereıts angeflührten Einwänden zu begegnen:

„Da es zu Unserer Kenntnis gekommen ist, daß wegellvieler Bücherverbote, hbesonders sıch um katho-
lische Autoren. handelt, öffentlich nd unrecht der
Vorwurf erhoben wird, als ob ın diesen Dingen beı NANsern
Grerichtshöfen leichtfertig und oberflächlich DO  €  en
würde, hielten Wır für geboten, durch diese Unsere
Konstitution geWISSeE este Regeln aufzustellen, nach denen
VO  —; U Al Prüfung und Beurteilung der Bücher g_handhabt werden soll, obwohl 1n vollem Umfange test-
gestellt werden kann, daß dies ständig in der gleichen oder
ın entsprechender Weise geschehen ist

Vertrauen muüßte enn doch schon dıe heutige Z
sammensetzung der Zensurstelle und die Art un Weise
erwecken, wlıe eın Urteil der höchsten zuständigen kırch-
hıchen Behörde zustandekommt. Die Zensurstelle ist nıcht
mehr die irühere., abgeschaffte Indexkongregation, sondern
die Hohe Kongregatıon des Heılıgen Offiziıums, deren
Präfekt der Heılıge Vater 1n eigener Person ist. An jeder
Kntscheidung nımmt der aps immer und qusdrücklich
persönlıc te1ıl Nur durch die Bestätigung des Papsteserhält das Verurteilungsdekret Geltung., Es handelt sich
a1so nıcht mehr um eine einfache diszıplinäre Verfügungiırgend eines KRiıchters oder Gerichtshofes, sondern 138881
einen dıe ZCeAFE betreffenden Spruch der Richter, die VO  am
der höchsten (Gewalt der Kırche den Auftrag empfangenhaben, ber die Fragen deg Glaubens und dgr guten SıttenY wachen.

Eine heute oft-erhobene Forderung geht dabinı Die
Kirche solle vor der Verurteilung eines Werkes den uLOTr
hören, seine VB_{eweg‘gründe und Absichten;: sS1e solle ıhm
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Wehigsténs die .Möglichkeit hleten, sıch vertéifldigefi,eche er sıch dıe kirchliche Zensur zuziehe.

Die Opportunität dieser rage wurde schon quti em
Konzt DON Trient erörtert, nämlıch, ob cie Autoren, deren
er verurteilt werden ollten, zuerst efragen und
anzuhören selen. Die Antwort der meısten Konzilsväter
ging dahın: „Da sich nıcht um dıe Verurteilung der
Autoren handle, sondern un die Hestsetzung eiıner Norm,

der gemessen eıne ıhrer Schrıften in chaden stıftender
Weise VON dem Glauben der Kırche abweiche,A  wehigsténs die„Mögli(:hkei% hbieten, sich zu vertéifldigefi‚  ehe er sich die kirchliche Zensur zuziehe.  _ Die Opportunität dieser Frage wurde schon auf dem  Konzil von Trient erörtert, nämlich, ob. die Autoren, deren  Werke verurteilt werden sollten, zuerst zu befragen und  anzuhören seien. Die Antwort der meisten Konzilsväter  ging dahin: „Da es sich nicht um die Verurteilung der  Autoren handle, sondern um die Festsetzung einer Norm,  an der gemessen eine ihrer Schriften in Schaden stiftender  Weise von dem Glauben der Kirche abweiche, . ... .. SO  wäre es möglich, daß der Verfasser schuldlos sei, sein  Werk aber in irgend einer Einzelheit doch Schaden an-  richten könne, weshalb dann die verantwortlichen Stellen  dieses Werk zu Recht ausschließen, ohne daß sie für ein  solches Verfahren den Verfasser vorladen müßten, damit  er sich verteidigen könne.“  Die Theologen des Heiligen Offiziums können sich  also nicht mit dem befassen, was der Verfasser bei sich  dachte oder ’ausdrücken wollte, sondern nur mit dem,  was er in Worten gefaßt hat. Wenn aber der Autor der  Kirche gegenüber behauptet, daß seine Schriften von ihr  anders ausgelegt seien, als er selbst gedacht habe, so weist  gerade dieses hin auf Spuren von Irrtum und Mißver-  ständnissen. Man wird doch nicht etwa sagen wollen, daß  die römischen Behörden Gespenster sehen und Irrtümer  wittern, wo der gesunde Menschenverstand nichts Ver-  fängliches finde. Je bekannter aber der Name eines  Schriftstellers ist, je weiter sein Einfluß und sein Wirken  reicht, um so mehr muß mit klaren und deutlichen Lettern  eine Warnungstafel aufgestellt werden.  2. Was nun den Fall Wittig im besonderen an  1ahgt‚  d. h. das Verfahren Roms gegen ihn, so gab die „Civiltä  Cattolica“ in einem am 7, August 1926 erschienenen be-  deutsamen Aufsatz hinreichende Aufklärung.  S  ‚ Wittig, so heißt es darin, beklagte sich in erster Linie,  daß das Verbot; von dem seine Bücher betroffen seien,  ohne eine Begründung erfolgt sei. Als Vorbedingung für  seine Unterwerfung fordert er, daß ihm die Gründe eines  solchen Verbotes mitgeteilt würden.  Darauf. ist zu sagen, daß Wittig sich schon vor dem  Erscheinen seiner Bücher grobe Verstöße gegen das kirch-  liche Gesetzbuch hat zuschulden kommen lassen, so 'daß  er. schon deshalb keinen Grund hätte, sich in Pose zu  setzen und den Vergewaltigten zu spielen. Sein Aufsatz  „Über das allgemeine Priestertum“ und ein anderer, „Die  Kirche als Auyswirkung_- der christlichen Seele“, sind Teilewäre möglıch, daß der Verftfasser schuldlos sel, se1n
erk aber in irgend einer Eıinzelheıit doch Schaden Aa 1ll-
richten könne, weshalb dann die verantwortlichen Stellen
dieses Werk eC ausschließen, ohne daß S1€e 1Ur ein
olches Verfahren den Verfasser vorladen müßten, amı
er sıch verteıdigen könne.“

Die Theologen des eıligen Offiziıums können sıch
q1soO nicht mıt dem befassen, WAas der Verfasser beı sich
dachte oder aqusdrücken wollte, sondern NUL aıt dem;
WAas er ın Worten gefaßt hat Wenn her der uUutLOor der
Kırche gegenüber behauptet, daß seıne Schriften' von ihr
anders ausgelegt selen, qals selbst gedacht habe, welist
gerade dieses 1n qauf Spuren VOIN Irrtum un 1Bßver-
ständnissen. Man wWwIrd doch nıcht etwa wollen, daß
die römıschen Behörden Gespenster sehen un Irrtümer
wıttern, der gesunde Menschenverstand nıchts Ver-
fängliches tIinde Je bekannter aber der Name _ eines
Schriftstellers ist, Je weıter SeıNn KEınfluß un se1ın Wirken
reicht, um mehr muß mıt klaren und deutlichen Lettern
eıne Warnungstafel aufgeste werden.

Was u den all Wg 1Im besonderen lahgt‚
das Verfahren Roms gegen ihn, gab dıe „Civiltäa

Cattohca In einem A} August 1926 erschlenenen hbe-deutsamen Aufsatz hinreichende Auifiklärung.
Wiıttig, heißt darın, eklagte sıch in erster Linıe,

daß das Verbot, von dem seine Bücher betroffen selen,
ohne eıne Begründung erTolgt sSEelL. Als Vorbedingung 1Ur
seıne Unterweriung ordert er, daß ıhm die (1ırüunde eInes
olchen erDotes mitgeteiult würden.

Darauft. ist S  ’ daß Wiıttig sich schon VOL em
Erscheinen selner Bücher srobe erstLiohe das ırch-
lıche (Gresetzhbuch hat zuschulden kommen lassen, daß

schon deshalb keinen. Tun a  ©: sich ın Pose
setzen un den Vergewaltigten Zu spielen. eın Aufsatz
„Uber das allgemeıne Priestertum “ un ein anderer, „„Die
Kirche qals Auyswirkun‘g /der chrıstlıchen Seele‘, sind Teıle
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Werkes mit em 1Ce „Kirche un Wirklichkeit“
Dieses ber ist ohne kirchliche Druckerlauhbnis be1 e1HECIH

protestantischen Verleger (Eugen Diederichs, Jena, Ver-
leger vieler glaubensloser un radıkaler Bücher) El -
schlıenen. Ebenso ist SECIHN großes Werk 95  e  en esu 111
Palästina, Schlesien un anderswo‘“ ohne Druckgenehmi-
Jung veröffentlicht worden. Diese WAar CISENS Vel-

weigert worden, WAas dem Autor VOT der quöffegf;liqt1üqgekannt Wa  5 Eıin Professor der kathohschen Theologie
muß berdıe Kanones 1385 un 1386 des Cod JUr Can.

ılıhrer JIragweıte ohl kennen. Wenn sıch einfach
darüber wegsetzt, annn er sich doch N1IC eklägen,
daß das „Officium - omanum “ dıe Übertretung estira

Wıttig ag ‚„„die Kirche“ 910 der nwendung dieses
Tur alle geltenden (zesetzes A S1IC habe dıe Dienste, dıe
ß ıhr geleıistet en will, mıiıt „Proskription" „Dam-
natıon“ nd mıt Schandliste bezahlt un habe
Werke tTür Vergangenheıt un Zukunft ihren Wert
gebracht. Er ag die höchste kırc  1C Autorıität einer
unsıttlichen dandlung d weıl S1IiE ıhm schweren Schaden
VTursacht habe

DDazu ist. Zu 5 daß nıemand anderer, als selhber
die rsache dieses moralıschen nd materıjıellen Schadens
ist da dıe Gesetze der ırche offenkundıg uDertira
Wenn Wıttig SC1IHNE Pfhlicht qals katholischer Priester
erfüllen wollen, Ware ıhm uch der Weg en gestanden,
die notwendigen Eirklärungen bekommen un dıe g...
wünschten Berichtigungen ermöglichen.

Wıttig verlangt weiterhin (und mıt ıhm gehen viele
ein1g), daß das oberste Amt der Kirche ]1881 Dingen, welche
dıe re betreffen, ‚V OX aller Öffentlichkeit“ der Kr
Orterung der Gläubigen die en verurteilten Büchern
enthaltenen Irrtümer un dıe (Giründe der Verurteilung

lege.
Dieses Verlangen ıst C111offenkundiges Verkennen des

Charakters un der aLUur dieses mtes, das ohl qalle
Lehren auf das gewissenlrtafteste untersucht (S 0.) dann
aber entscheıdet, oh etwas miı1t der re Christi iübereın-
stimme, sıch aber N1C Erörterungen ber Irrtüuümer
einlassen ann Das würde N1C bloß der Würde oder
Autorität dieses Amtes Eıntras tun, sondern S WATe auch
nutzlos. Rei olchen Disputationen kommt erfahrungSs-
gemäß nıchts Ersprießliches heraus. Der Autor zumal ann
sıch ı wleder hınter die Mauer verschanzen, daß das
und das N1C nd ZU verstehen SC1 Die Gläubigenaber -müßten unterdessen iIrTe werden. FEıner solchen
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doktrinälen Entscheidung der oheréten nstanz der Kirche
sich Zu unterwerien, ist Gewissenspflicht für alle Gläubi-
OCNH; Ss1ıe darf nıcht als unbegründet abgelehnt werden..

Wiıttig sa Nnu ın seiner Verteidigung: „Ich habe
e1n Recht dazu, der Gewissenhaftigkeit des Öömischen
Immtes zweilfeln. ‘ Aus welchem (Grunde W NT einem
TrTe hat mich der Herausgabe eines Buches
diszıplinıert, VO  — dem nıcht einmal die Titelseite kannte,
also ohne Prüfung auf Denunzilation. Ich WAar gar
nicht der Herausgeber des Buches!“ Und diese ungerechte
Maßregelung se1 weder zurückgezogen och öffentlich 'bef
richtigt worden TOtZ des Protestes des Opfers.

h diese Sache? EKs handelt sich dabeiWıe verhält S1IC
das bereits angeführte Werk „Kirche und Wirklich-

keıt:‘; das VO  — “TNS ıchel bel Eugen Diederichs, Jena,
herausgegehben wurde. 1923 veröffentlichte Wittig die
beiden ebenfalls schon erwähnten Artıkel als e1l dieses
zıtierten Werkes, un ZWAaLr ohne Genehmigung der
ständigen Obrigkeıt.

Weıl ]1es cdıie Kanones 1385 verstößt, schrieh
das Staatssekretarliat des Heiliıgen Stuhles nıcht dıe
Hohe Kongregation des Heiligen Offiziums Ok-
er 19923 an den Kardinalfürsthbischof ON Breslau,
indem ıhn VO dem Rechtsfall ın Kenntnis setzte und
ihn beauftragte, em OTr einen ernstlichen erwels
erteılen. Zugleich wurde darauf hingewlesen, daß der
Heılige Stuhl CS sich vorbehalte, das VOonNn ihm verfaßte
Werk SenNau prüfen.

er Konzipıist des Staatssekretariates beging “lahei
die Ungenauigkeit, daß nıcht dıe beiden uIsatze
Wittigs zitierte, sondern nur denTitel des Werkes, zu demdie beiden Schriften gehörten.

Bel der Sache aqaber handeIte n siChä ; also -nicht ıLT
eiıne Verurteilung des Buches oder der ufsätze, sondern
u eine persönlıche Disziplinierung Wittigs, der siıch gegen
can 1385 verfehlt Die Berechtigung 1eses. Ver-
welses mu Wiıttig ohl einsehen. Er aber warf sıch
aut das Versehen des staatssekretärlichen Schreibens un
klagt über das iıhm sgewordene Unrecht. Dieses Vorgehen
kann miıt dem der Pharısäer. verglichen werden,
welche Wittig ın seinem 35  e  en esu * eine scharfe
Sprache führt In eben seinem Protest macht sich eines
noch größeren, weıl offenbar bewußten OTrTm{fehNhlers schul-
dig, q1s die römiısche Stelle, und auch eıne sehr
ungeziemende Sprache, ın welche Häretiker ja immer Zu

Yerfall‚en pflegen (S. O em 11ö9115ten geist}i_c]ien Gérights—
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hof gegenüber spricht VO  b „EINISECN leichtfertigenz SE O
CO

Menschen“, die zuwellen ihren Spruch fällen; ohne die
Bücher gelesen _ aben, un die „„CINE offenkundige
<TasSse Unwahrheit“ vorbringen.Er beruft sich auf SEIN
Gewissen, das ihm nıcht erlaube, EIN® solche unwahre Be-
sründung anzuerkennen. Diese Begründung des Heiligen
Offizıums aber lautet „„qUu1a EITOTES quos Rev oct
Wiıttig Litteris tradıdıt, certe quıdem parte doctrinam
divyvino-catholicam fundıtus subvertunt CC

Der zıitierte Aufsatz der „Civ Catt CC SC  1e€ mıt den
Worten:

„Die beıden Bände des ‚.Lebens Jesu‘ enthalten Seiten,
dıe uUunNnSs tief ergreifen.

Und doch ist das (1anze eln Schaden, CLn schwerer
Schaden Die überall verstreuten Irrtümer machen dıie
Lektüre gefährlich un vergiftet,. Man verliert dabel be-
trächtlich Achtung und Liebe für den Erlöser. Man
verhert dabel 1e1 VO  —; der der iırche, iıhrer Machtvoll-
kommenheit und iıhrer Lehre seschuldeten Ehrfurcht
Man verliert dabei DUr csechr die Furcht VOT der Sunde
und dıie Entschlossenheit un Beständigkeıit die
(ırunde un Ursachen der Sunde selbst CS

ögen alle, die siıch den Schriften Wiıttigs einst
rIreut un inshbesondere „SCHIEC geistlichen nd weltlichen
Freunde Bayern un Schlesien“> mıiıt denenJE och
„„den Wortlaut SeINeES . Protestes beraten wollte  c 5 ıhm
die nader Erleuchtung erflehen, daß Irrtümer
mıiıt aufrichtiger emu erkennt und siıch VOTL der heıli-
genden Zucht der Wahrheıit beugt, WIEC das einst. auch
Montalembert getan hat!

FId Uund Bedeufung FÜr U3 heutige
Von Dr ur Oskar eister, GrTaz

Idıie chrıistliche OTa stellt den Eıd als AnrufungGottes, als Akt der Gottesverehrung, hoch, daß S1e
aicht u  —$ eineid und Eidbruch, sondern en 11
nökigen Eıd, en Eıd unwichtigen Dıngen verbietet. -

Das Kirchenrecht faßt Meine1d und Eıdbruch aqals
religiöse Delıkte auf, dıe den Glauben ott und die.
Ehrfurcht <  (038 ihm erschüttern un das relig1iös-sıttlicheKmpfinden der Gläubigen ufs schwerste verletzen: (Kıch-


